
 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar-/Bachelorarbeiten im Steuerrecht 

am LS für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht 

sowie Verfassungstheorie (Prof. Dr. Benjamin Straßburger) 

im HWS 2024 

 

Anzahl der Seminarplätze Das Seminar ist auf 12 Teilnehmer begrenzt. 

Modus der Anmeldung 

Die Anmeldung zum Seminar erfolgt per E-Mail an das Sek-

retariat des Lehrstuhls (Anja Faber; LSsteuerrecht@uni-

mannheim.de). 

Anmeldefrist Die Anmeldefrist endet am 15.09.2024. 

Zulassung 

Die Zulassung erfolgt nach dem Prioritätsprinzip – d. h. in 

der Reihenfolge der Anmeldungen – bis zur Erschöpfung 

des Kontingents. 

Themengebiete 
Allgemeines Einkommensteuerrecht, Bilanzsteuerrecht, 

Steuerverfahrensrecht, Steuerverfassungsrecht. 

Zeitpunkt der  

Themenausgabe 

Der Zeitpunkt der Themenausgabe wird individuell verein-

bart, wobei in den Monaten Juli und August 2024 keine 

Themenausgabe erfolgt. 

Modus der  

Themenausgabe 

Die Themenausgabe erfolgt digital. Von Seiten des Lehr-

stuhls werden zwei Themen vorgeschlagen, von denen mit 

einer Bedenkzeit von 72 Stunden eines auszuwählen ist. 

Mündliche  

Seminarleistung 

Der Seminarvortrag soll 20 Minuten dauern. Für die an-

schließende Diskussion sind ebenfalls 20 Minuten 

vorgesehen. 

Notengebung 

Die Gesamtnote beruht überwiegend auf der schriftlichen 

Leistung; die mündliche Leistung wird ergänzend für Auf- 

oder Abschläge herangezogen. 

Zeitpunkt der  

Seminarvorträge 

Das Seminar mit den Vorträgen wird voraussichtlich (teil-

)verblockt im November 2024 stattfinden. 

 

Bitte beachten: Die Bachelorarbeit muss im Dekanat angemeldet werden. Hierzu ist das unter-

zeichnete Anmeldeformular (siehe Homepage der Abteilung Rechtswissenschaft) bis zum Ablauf 

der Bedenkzeit (siehe „Modus der Themenausgabe“) an das Dekanat zu übermitteln. Die Über-

mittlung des Anmeldeformulars an das Dekanat gilt als „Ausgabe der Bachelorarbeit“ und löst die 

vierwöchige Bearbeitungsfrist aus. Die Anmeldung ist nur gültig, wenn zuvor die elektronische 

Anmeldung zum Schwerpunktbereich Wirtschaftsrecht und zum Wahlbereich Steuerrecht er-

folgt ist. 


